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Der Europäische Gerichtshof entschied in einer Angelegenheit gegen eine Fluggesellschaft zugunsten eines Fluggastes,
der von einer erheblichen Flugverspätung betroffen war. Denn nach der Fluggastrechte-VO ist dem Passagier bei
Flugstrecken unter 1500 km bei einer erheblichen Flugverspätung als pauschalierter Schadensersatz ein Betrag i.H.v.
EUR 250,00 zu zahlen. Der Fluggast hielt im Laufe des Verfahrens der Fluggesellschaft vor, dass sein Flug um mehr als
drei Stunden verspätet war, weil das Flugzeug erst 3 Stunden und 3 Minuten nach dem Start die Parkposition erreichte
und die Türen öffnete. Die Fluggesellschaft war der Ansicht, dass die Flugverspätung allenfalls 2 Stunden und 58
Minuten betrug, da die Räder des Flugzeugs auch nur 2 Stunden und 58 Minuten später als geplant auf der Landebahn
aufsetzten. Das Gericht stellte fest, dass für das Ausmaß einer Verspätung maßgeblich ist, wann nach der Landung
mindestens eine Tür der Maschine geöffnet wird. Im Ergebnis folgte das Gericht der Argumentation der Klägerseite und
entschied, dass also erst mit einer Verspätung von 3 Stunden und 3 Minuten das Flugzeug als angekommen anzusehen ist
und verurteilte die Fluggesellschaft. Das Gericht vertrat die Ansicht, dass Fluggäste „aus technischen und aus
Sicherheitsgründen" nur eingeschränkt mit der Außenwelt kommunizieren können, solange die Türen des Flugzeugs
geschlossen sind und folgerte daraus, „Unter solchen Umständen können sich die Fluggäste nicht weiter um ihre
persönlichen, familiären, sozialen oder beruflichen Angelegenheiten kümmern."

vgl. Sie dazu:
http://www.kanzlei-renner.de/Reiserecht.html
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Wir sind eine u.a. auf die Materien des Reiserechts spezialisierte Anwaltskanzlei. Nach unserem Selbstverständnis ist
anwaltliche Arbeit eine juristische Dienstleistung, die sich an den Bedürfnissen des Mandanten zu orientieren hat. Wir
möchten Sie frühzeitig rechtlich beraten, um Rechtsstreitigkeiten vermeiden zu helfen. Denn im Alltag besteht ein
Ungleichgewicht zugunsten des besser Informierten und Beratenen. Wir wollen erreichen, dass sich von vornherein
dieses Ungleichgewicht nicht zu Ihren Lasten auswirkt. Insofern eine gerichtliche Auseinandersetzung unausweichlich
wird, vertreten wir selbstverständlich deutschlandweit vor Gericht.
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